
 
Landkreis    Aurich 
Gemeinde    Juist 
Gemarkung    Juist 
Flur      9 
Top. Karte    1:25000  Nr. 2307 
Rechts        2563150 
Hoch        5949700 
Maßstab     1:1000 
Antrags-Nr.    L 4 –15/04 
Örtl. Überprüfung   März 2004 
 
 
 
 
 
  
  

 
Landkreis    Aurich 
Gemeinde    Juist 
Gemarkung    Juist 
Flur      9 
Top. Karte    1:25000  Nr. 2307 
Rechts        2563150 
Hoch        5949700 
Maßstab     1:1000 
Antrags-Nr.    L 4 –15/04 
Örtl. Überprüfung   März 2004 
 
 
 
 
 
  
  

Inselgemeinde Juist
Bebauungsplan Nr. 15

 
Landkreis    Aurich 
Gemeinde    Juist 
Gemarkung    Juist 
Flur      9 
Top. Karte    1:25000  Nr. 2307 
Rechts        2563150 
Hoch        5949700 
Maßstab     1:1000 
Antrags-Nr.    L 4 –15/04 
Örtl. Überprüfung   März 2004 
 
 
 
 
 
  
  

Inselgemeinde Juist
Bebauungsplan Nr. 15

 Übersichtsplan 

Textliche Festsetzungen 
1. Im SO1-Gebiet sind folgende Nutzungsarten zulässig: 

• Ställe für die Haltung von Tieren 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Tierhaltungsbetrieb und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 

2. Im SO2-Gebiet sind folgende Nutzungsarten zulässig:  

• Schank- und Speisewirtschaft 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die der Schank- und Speisewirtschaft zugeordnet und ihr gegenüber in der 
Grundfläche untergeordnet sind. 

Gestalterische Festsetzungen 
1. Dachform 

Dächer müssen eine Neigung von mind. 15° aufweisen und sind als Sattel- oder Pultdächer 
auszubilden.  

2. Außenwände 

Die Außenwände der Gebäude sind mit nach außen sichtbaren Vormauerziegeln (DIN 105) zu 
verblenden. Es dürfen nur unglasierte Ziegel entsprechend den rot bis rotbraunen RAL-Farben 
Nr. 2001 (rotorange), 2002 (blutorange), 2003 (pastellorange), 2004 (reinorange), 2008 (hell-
orange) 3000 (feuerrot), 3002 (karminrot), 3013 (tomatenrot), 3016 (korallenrot) verwendet 
werden. Weiterhin sind Gebäude mit nach außen sichtbaren Massivholzwänden zulässig. 

3. Trauf-/Firsthöhe 

Die Traufwandhöhe darf - mit Ausnahme von Traufen bei Dachaufbauten und Krüppelwalmen 
- das Maß von 3,80 m an keiner Stelle überschreiten. Als Traufwandhöhe gilt das Maß zwi-
schen Oberkante Erdgeschoßfußboden und äußeren Schnittlinien von Außenwand und Dach-
haut. 

4. Gebäudehöhen 

Gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird eine Höhe von 8 m als Höchstgrenze für Gebäude und 
bauliche Anlagen festgesetzt. Eine Überschreitung der Höchstgrenze für technische Einrichtun-
gen ist zulässig, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist (z. B. für Silos, 
Lüftungs- und Rauchabzugsschächte, Fördergeräte usw.) und die Höhe von 10 m nicht über-
schritten wird. Das Maß gilt ab Oberkante Erdgeschoßfußboden. 

5. Höhenlage (Erdgeschossfußboden) 

Die Oberkante Erdgeschossfußboden der Gebäude als Bemessungsgrundlage für die o.a. Festset-
zungen ist unter Berücksichtigung des vorhandenen Geländes im Benehmen zwischen der Ge-
meinde und Genehmigungsbehörde jeweils örtlich festzulegen. 

Hinweise 
1. Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denkmal-
schutzgesetz vom 30.05.1978, § 14). 

2. Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Juist. Die diesbezüglichen 
Schutzbestimmungen sind zu beachten. 
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